
 

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Asylunterkünfte (AsylUGebS) vom  
30. Januar 2019 (Amtsblatt S. 38) 
 

Vom ....……..........……. 
 
Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch § 1 
des Gesetz vom 19. Februar 2021 (GVBl. S. 40), folgende Satzung: 
 
 

Art. 1 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 
„Gebührensatzung für die Asylunterkünfte 

(Asylunterkünftegebührensatzung – AsylUGebS)“ 
 
 
2. In § 4 Abs. 5 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:  
 

„Bei Eintritt der Volljährigkeit wird die Benutzungsgebühr für volljährige Bewohnerinnen und Be-
wohner ab dem Monatsersten des auf den Eintritt der Volljährigkeit folgenden Kalendermonats 
festgesetzt.“ 

 
 
3. § 5 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die monatliche Gebühr beträgt pro Person und Kalendermonat 

1. für Asylunterkünfte der Kategorie „einfache Ausstattung“ 103 €;  

2. für Asylunterkünfte der Kategorie „durchschnittliche Ausstattung" 120 €; 

3. für Asylunterkünfte der Kategorie „hochwertige Ausstattung" 175 €.  

Für Minderjährige beträgt die Gebühr pro Person und Monat 30 % der für die jeweils zutreffende 
Kategorie festgesetzten Gebühren.“ 

 
 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.09.2021 in Kraft. 


